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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1994

Rechtssatz

Die Verhängung einer primären Freiheitsstrafe von 14 Tagen zusätzlich zu einer Geldstrafe von 30.000 S (und hiefür 42

Tage Ersatzfreiheitsstrafe) ist bei acht einschlägigen Vormerkungen wegen Übertretung des § 64 KFG grundsätzlich

gerechtfertigt. Im gegenständlichen Fall hat der Beschwerdeführer jedoch die Geldstrafe bezahlt und sich fast drei

Jahre unau<ällig verhalten, sodaß aufgrund der günstigen Zukunftsprognose die Verhängung einer primären

Freiheitsstrafe nicht mehr zulässig ist, weil hiefür gemäß § 11 VStG ausschließlich spezialpräventive Kriterien

maßgeblich sind. Stattgabe.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/64
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/11
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1994/05/17 VwSen-101902/5/Bi/Fb
	JUSLINE Entscheidung


